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Steuerpolitik

Die gegenwärtige Diskussion 
über eine Bodenwertzuwaciissteuer

Günter Zink, Köln

Nachdem das Bundesverfassungsgericht mit 
seinem Urteil vom 11. 5. 1970 entschieden 

hatte’), daß die sich für Land- und Forstwirte aus 
§ 4 Abs. 1 Satz 5 EStG ergebende Steuerfreiheit 
für realisierte Bodengewinne mit dem Gleich
heitsgrundsatz (Artil<el 3 GG) nicht vereinbar sei, 
setzte verstärkt eine öffentliche Diskussion über 
die steuerliche Erfassung der Bodenwertzuwächse 
ein 2), die bis in die Parteien hineinreichte. Schließ
lich sahen sich die Parteien (nicht zuletzt wegen 
der Bundestagswahlen 1972) veranlaßt, mehr oder 
weniger klar umrissene politische Programme für 
eine steuerliche Erfassung und Belastung von 
Wertsteigerungen bei Grund und Boden zu ver
öffentlichen ̂ ). Denn das rasche Steigen der Bau
landpreise in den letzten Jahren, In denen die 
Preissteigerungsraten für Grund und Boden weit 
über der Entwicklung des allgemeinen Preis-
’ ) Vgl. Bundesgesetzblatt 1970, Teil I. S. 1145.
') Vgl. Der Weg zu einem zeitgemäßen Steuersystem. Diskussions
beiträge zur Reform des materiellen Steuerreciits, iirsg. v. Kari- 
Bräuer-institut des Bundes der Steuerzatiler e.V., Heft 20, Wies
baden 1971, S. 155ff.; W. E r n s t :  Bodenreciit — Fragen zur 
Neuordnung, hrsg. v. Deutsdier Verband für Woiinungswesen, 
Städtebau und Raumplanung, Köln 1970; Gutachten der Steuer
reformkommission 1971, Schriftenreihe des Bundesministeriums 
der Finanzen, Heft 17, Bonn 1971, S. 68ff.; O. v o n  N e i i -  
B r e u n l n g :  Steuern als Instrumente der Bodenpolitik. In: 
Theorie und Praxis des finanzpolitischen Interventionismus, Fest
schrift für F. Neumark zum 70. Geburtstag, hrsg. v. H. Haller, 
L. Kuiimer, C. S. Shoup, H. Timm, Tübingen 1970, S. 313 ff.; 
H. O h l m e r ,  K. H. W a l p e r :  Eine bessere Bodenverfassung 
— aber wie?, hrsg. v. Deutscher Verband für Wohnungswesen, 
Städtebau und Raumplanung. Köln 1969; K.-H. P e t e r s :  Wert
zuwachssteuer, Ein Beitrag zur Bodenreform, hrsg. v. Deutscher 
Verband für Wohnungswesen. Städtebau und Raumplanung, Bonn 
1971: Wird der Boden enteignet? In: Wirtschaftswoche. 26. Jg. 
(1972). Heft 35 und 36.

Günter Zink, 33, Diplom-Kaufmann, war bis 
Ende 1971 Assistent bei Prof. Schmöiders 
und Prof. Hansmeyer (Seminar für Finanz
wissenschaft und Finanzwissenschaftliches 
Forschungsinstitut) an der Universität Köln. 
Seit Januar 1972 bekommt er ein Stipen
dium der Graduiertenförderung.

niveaus lagen«), führte zu einer bedrohlichen Ver
engung des Bodenmarktes. Daher sind gesetz
geberische Maßnahmen fast unausweichlich ge
worden, zumal die bisherigen Regelungen, die die 
deutschen Steuergesetze, das Städtebauförde
rungs- und das Bundesbauförderungsgesetz vor
sehen, nicht ausreichen.

Gegenwärtige steuerliche Erfassung

Bevor die Vorschläge und Vorstellungen der im 
Bundestag vertretenen Parteien zu einer Boden
wertzuwachssteuer skizziert und gegenüberge
stellt werden, sollen kurz die derzeitige steuerliche 
Erfassung der Bodenwertzuwächse nach dem gel
tenden Steuerrecht der BRD dargelegt^) und die 
theoretisch denkbaren Erfassungsmöglichkeiten 
der Bodenwertsteigerungen aufgezeigt werden.

Nicht realisierte, d. h. durch keinen Verkauf in 
Geld umgewandelte Bodenwertsteigerungen wer
den im deutschen Steuerrecht unberücksichtigt 
gelassen‘). Steuerfrei bleiben auch die Wertzu
wächse des Grundvermögens, die von privaten 
Personen nach einer zweijährigen Besitzdauer 
(Spekulationsfrist gemäß § 23 EStG) realisiert
>) Vgl. Vorschläge der Steuerreformkommission beim Parteivor- 
stand der SPD. In: Materialien zum Außerordentlichen Parteitag 
18.-20.11.1971, Steuerreform IV, S. 22 ff.: Vorschläge zur Reform 
der Bodenordnung, vorgeiegt von der Kommission für Boden
rechtsreform beim Parteivorstand der SPD, bekannt geworden 
nach einer Beiratssitzung am 30. 6./1. 7.1972; Freiburger Thesen 
der F.D.P. zur Geseiischaftspoiitik, 22. Ordentlicher Bundespartei
tag Freiburg 25.Z27.10.1971. 2. Abschnitt: Bodeneigentum; Auch 
die Union will einen „Pianungswertausgieich“ . in: Handelsblatt 
Nr. 168 V . 1./2. 9.1972; CDU-Jugend mit Programm zum Boden
recht in der Nähe der SPD. Auch Junge Union für Wertzuwachs
steuer. in: Handeisblatt Nr. 156 v. 15.8.1972; Rede des Bundes
finanzministers a.D. F. J. Strauß auf dem CDU-Parteltag 1970 in 
Nürnberg.
*) Vgl. M. T I e m a n n : Die Bauiandpreise und ihre Entwicklung. 
In: Der Städtetag. Nr. 11/1970. S. 568 ff.

Jg. (1971). S. 45 ff.
•) Durch das Festhalten an alten Einheitswerten werden die Wert
zuwächse des Grundvermögens auch im Rahmen der Vermögen-, 
Grund-, Erbschaft- und Schenkungsteuer nicht erfaßt.
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STEUERPOLITIK

werden. Lediglich bei dem Personenlcreis, der 
nach § 4 oder § 5 EStG (z. B. VoIil<aufIeute, Ge
werbetreibende, Land- und Forstwirte, Kleinge
werbetreibende und Freiberufler usw.) den Ge
winn ermittelt'), werden die realisierten Boden
wertzuwächse im Rahmen der Einkommen- und 
Körperschaftsteuer erfaßt. Jedoch kennt das deut
sche Steuerrecht vielfältige Ausnahmen und Mil
derungsregelungen: z. B. die steuerneutraie 
Übertragung realisierter Wertzuwächse auf andere 
Wirtschaftsgüter (§§ 6b und 6c EStG), Freibeträge 
(§§ 14, 14a und 16 EStG), Versteuerung mit dem 
halben durchschnittlichen Steuersatz (§ 34 EStG).

Theoretische Erfassungsmöglichkeiten

Die Bodenwertzuwächse ließen sich direkt und/ 
oder indirekt erfassen®). Bei der direkten Methode 
sind die Bodenwertsteigerungen erklärtes Ziel 
und Objekt einer speziellen Steuer. Diese Boden
wertzuwachssteuer (oder Grundstücksgewinn
steuer) könnte in der Form einer Objektsteuer mit 
proportionalem Steuertarif oder in der Form einer 
Subjektsteuer mit progressivem Tarif und persön
lichen Freibeträgen ausgestaltet sein. Bei der 
indirekten Erfassungsmethode sind die Boden

wertzuwächse nicht erklärtes Steuerobjekt, son
dern gehen durch die Gewinnermittlungs- und 
Bewertungsmodalitäten in die Bemessungsgrund
lagen bestehender Steuern ein.

Realisierte und nicht realisierte Bodenwertzu
wächse könnten nach beiden Methoden erfaßt und 
der Besteuerung zugeführt werden. Die umfas
sendste Lösung wäre die Besteuerung der reali
sierten wie der nicht realisierten Grundstücks
gewinne, entweder
□  direkt durch eine neu einzuführende spezielle 
Bodenwertzuwachssteuer, gestaltet als Objekt
oder als Subjektsteuer, oder
□  indirekt durch die Einkommen- und Körper
schaftsteuer: jedoch müßte dann die jetzige Defi
nition des steuerpflichtigen Einkommens im Sinne

n Die Steuerfreiheit nach § 4 Abs. 1 Satz 5 EStG für Land- und 
Forstwirte sowie Kleingewerbetreibende ist durch das Zweite 
Steueränderungsgesetz 1971 vom 10. 8.1971 (BGBl. I, S. 1266) be
seitigt worden.
•) Vgl. K. B r ä u e r : Wertzuwachssteuer (Grundstücksgewinn
steuer). in: Handwörterbuch der Staatswissenschaften, 4. Aufl., 
Bd. 8, Jena 1928, S. 1017ff.; O. v o n  N e i i - B r e u n i n g :  
Wertzuwachssteuer. In: Handbuch der Finanzwlssenschaft, Bd. 2, 
Tübingen 1956, S. 557 ff.; T. P I s t  o r i u s : Direkte Zuwachs- 
und Kriegsgewinnsteuer, in: Handbuch der Finanzwissenschaft, 
Bd. 2. Tübingen 1927, S. 159 ff.

Vorstellungen der im Bundestag vertretenen Parteien zur Erfassung 
und Besteuerung der Bodenwertzuwächse

Besteuerungs- - 
merkmaie SPDi) FDP 2) CSU 3) CDU-') 

(Junge Union)

Steuerart Besondere Bodenwert
zuwachssteuer

Indirekte Erfassung 
in der ESt

Besondere Bodenwert
zuwachssteuer

Besondere Bodenwert
zuwachssteuer

Bemessungs
grundlage

Realisierte und nicht reali
sierte Bodenwertzuwächse 
bebauter und unbebauter 

Grundstücke

1. Realisierte Bodenwert
zuwächse bebauten und un

bebauten Grundbesitzes
2. Nicht realisierte Boden
wertzuwächse von Bauland

Realisierte und nicht reali
sierte Bodenwertzuwächse

Realisierte und nicht reali
sierte Bodenwertzuwächse

Bewertungs
modalität

Wegfall der Einheitsbewer
tung; Seibstveranlagung 

der Eigentümer mit zeit
nahen Werten (auch für 
Vermögen-, Grund-, Erb

schaftsteuer maßgebend)

Selbstveranlagung der 
Eigentümer mit zeitnahen 

Werten

Bewertung durch Finanz
ämter nach amtlichen 

Bodenrichtwerten
Zeitnahe Berechnung der 

Einheitswerte

Steuertarif
Orientierung am ESt-Tarif; 
Berücksichtigung von Wert

steigerungssumme und 
-rata

Halber ESt-Tarif, der sich 
nach Berücksichtigung des 

gesamten Einkommens 
ergibt

20% nicht näher bekannt

Freibetrag

Freigrenze

Steuerstundung

1. Allgemeiner Freibetrag 
von 4Vo der Wertsteige
rung bei Eigenheimen u. 
5"/o bei iVIietgrundstücken 
und landwirtschaftlich ge

nutztem Boden
2. Persönl. Freibetrag v. 
5000/10 000 DM für Ledige/ 
Verheiratete, 2500 für Jedes 
Kind u. 10 000 für allein
stehende Personen über

55 Jahre
3. Steuerstundung für Rent
ner bis zum Verkauf oder

Tod

nicht näher bezeichnete 
Freigrenzen 10 000,- DM nicht näher bekannt

Q u e l l e n :  i) Nach den Beschlüssen des SPD-Parteitages 1971. 2) Nach den Freiburger Thesen. 3) Nach einer Rede des CSU- 
Vorsitzenden F. J, Strauß auf dem CSU-Parteitag 1970. •*) CDU-Jugend mit Programmen zum Bodenrecht in der Nähe der SPD. 
Auch Junge Union für Wertzuwachssteuer. In: Handelsblatt Nr. 169 v. 15. 8.1972.
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der Schanzschen Reinvermögenszugangstheorie’ ) 
neu formuliert werden.

Soiien nur die realisierten Bodenwertzuwächse er
faßt und besteuert werden, so könnte dies erfol
gen
□  direlit durch eine besondere Steuer (Boden
wertzuwachssteuer, die nur bei einem Grund
stückswechsel anfällt) oder
□  indirekt durch die Einkommen- und Körper
schaftsteuer (dazu wäre eine Ausweitung des jet
zigen Einkommensteuerrechtes notwendig).

Diese Besteuerungsformen der Bodenwertzu
wächse lassen sich auch miteinander kombinieren.

Vorstellungen der Bundestagspartelen

Während die FDP und die SPD bereits klare Vor
schläge für eine Erfassung und Besteuerung der 
Bodenwertzuwächse vorgelegt haben, sind von 
der CDU und der CSU noch keine detaillierten 
Vorschläge bekannt geworden.

In der vorstehenden Übersicht wurden die wich
tigsten Vorstellungen der im Bundestag vertre
tenen Parteien gegenübergestellt, wobei sich ge
wisse Verkürzungen nicht ganz vermeiden ließen. 
Allen Parteivorschlägen ist mehr oder weniger 
gemeinsam, daß
□  aus Gründen der Steuergerechtigkeit die reali
sierten wie die nicht realisierten Bodenwertzu
wächse steuerlich erfaßt und belastet,
□  die Mobilität und das Angebot auf dem Boden
markt vergrößert und
□  die Gemeinden an den Wertsteigerungsgewin
nen beteiligt werden sollen.

Bemerkenswert erscheint die Forderung der FDP 
und der SPD nach einer Selbstveranlagung 
(Selbstbewertung) der Eigentümer, die anhand 
von veröffentlichten Kaufpreisiisten, Richtwerten, 
Wertkarten usw. durchzuführen wäre. Zu einer 
korrekten Seibstbewertung, die den Finanzämtern 
sehr viel Arbeit ersparen würde, wären die Eigen
tümer geradezu gezwungen, weil es bei einem 
progressiven Steuertarif im eigenen Interesse

läge, Grund und Boden im Maße der tatsächlich 
aufgetretenen Wertzuwächse kontinuierlich höher 
zu bewerten. Denn sonst müßte bei einem späte
ren Verkauf der Wertzuwachs zu einem höheren 
progressiven Tarif nachversteuert werden. Zudem 
würde sich bei einer evtl. Enteignung ’“) die Höhe 
der Entschädigung nach dem selbstveranlagten 
Wert richten.

Noch kein Vorschlag der Bundesregierung

Zu den von den im Bundestag vertretenen Par
teien veröffentlichten Vorschlägen") für eine Be
steuerung der Bodenwertzuwächse hat die Bun
desregierung bisher noch keine offizielle Stellung
nahme abgegeben. In den Beschlüssen über die 
Eckwerte und Grundsätze der Steuerreform vom 
11.6.1971’5) wird lediglich eine zeitnahe Bewer
tung des Grundvermögens gefordert, die jedoch 
zu einer stärkeren Erfassung der Bodenwertzu
wächse als bisher in der Grund-, der Vermögen- 
und der Erbschaft- und Schenkungsteuer führte. 
Doch diese geplanten Maßnahmen werden nicht 
genügen, um die Probleme einer umfassenden 
Bodenwertzuwachsbesteuerung befriedigend zu 
lösen. Es wäre daher zu begrüßen, wenn die Bun
desregierung, wie von Bundeskanzler Willy Brandt 
in seiner Regierungserklärung vom 18.1.1973 an
gekündigt’3), recht bald eigene Vorschläge für 
eine Erfassung und Besteuerung der Bodenwert
steigerungen zur öffentlichen Diskussion stellen 
würde.
>) Vgl. G. S c h a n z ;  Der Einkommensbegrift und die Einkom
mensteuergesetze. In: Finanz-Archiv, 13. Jg. (1896), S. 1 ft.; der
selbe: Der privatwirtschaftiiche Einkommensbegriff. In: Finanz- 
Archiv, 39. Jg. (1922), S. 107 ff.
10) Z. B. im Rahmen des Städtebauförderungsgeselzes.
”  Auch der Hessische Finanzminister R. Arndt legte im August 
1971 einen Vorschlag als Sofortmaßnahme vor. Vgl. Entwurf für 
ein Gesetz zur Änderung des Grundsteuergesetzes und anderer 
Vorschriften, Steuerliche Maßnahmen zur Verbesserung der kom
munalen GrundstDckssituation, hrsg. v. der Pressestelle des Hes
sischen Ministers der Finanzen, Wiesbaden 1971.
12) Vgl. Steuerreform 1974: Die Beschlüsse der Bundesregierung 
vom 11. Juni 1971 über Eckwerte und Grundsätze. In: Bulletin 
Nr. 95, Bonn 1971, S. 993 ff.
” ) „Wir werden eine Bodenwertzuwachssteuer vorbereiten, die zur 
Bekämpfung des Preisanstiegs auf dem Bodenmarkt beiträgt und 
das Angebot an Bauland in städtischen Regionen größer werden 
läßt. Damit soll auch das Ärgernis der verantwortungslosen 
Bodenspekulation zurückgedrängt werden.“ Regierungserklärung 
vom 18.1.1973. Vgl. Bundeskanzler Brandt: Wir können nicht 
mehr verdienen und weniger leisten. Eine „Handelsbiatf“-Doku- 
mentation über die Regierungserklärung Willy Brandts. In: Han
delsblatt Nr. 14 V. 19./20.1.1973.
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